
Eintrittserklärung 

18-Jan-11  Bitte Rückseite beachten 1

 
    
Name, Vorname Geburtsdatum  
    
Straße / Hs. Nr. Telefon 

    
PLZ Ort Email 

 
Hiermit erkläre ich mit Wirkung zum   meinen Eintritt in den  
 

Nienstedter Reiter e.V. 
Eimbeckhäuser Str. 12 

31848 Bad Münder OT Nienstedt 
 
als (bitte zutreffendes ankreuzen) 
 

� Mini-Mitglied/Pony-Kind 56,- € jährlich / 28 € halbjährlich 
 

� Jugendliches Mitglied 70,- € jährlich / 35 € halbjährlich 
 

� Aktives Mitglied 100,- € jährlich / 50 € halbjährlich 
 

� Passives Mitglied 62,- € jährlich / 31 € halbjährlich 
 

� Voltigierkind 86,- € jährlich / 43 € halbjährlich 
  zzgl. einmalig 30,- € Aufnahmegebühr 

 

Sind aus einer Familie mindestens drei Familienmitglieder, die zusammen in einem Haushalt 
leben, Mitglied im Nienstedter Reiter e.V., so wird ein Rabatt von 15 % gewährt. 
 
� Den Mitgliedsbeitrag bitte ich jährlich (im Februar) / halbjährlich (im Febr. bzw. Aug.) 

von meinem Konto abzubuchen. 
� Die unten stehende Einzugsermächtigung habe ich ausgefüllt.  
 
� Den Beitrag zzgl. jeweils 3,- € Verwaltungszuschlag werde ich jährlich / halbjährlich 

(entsprechend den o. g. Fälligkeiten) im Voraus auf das Vereinskonto Nr. 15103351 
bei der Sparkasse Weserbergland BLZ 254 501 10 überweisen. 
 

Die Satzung des Nienstedter Reiter e. V. habe ich gelesen und verstanden. 
 
    
Ort, Datum  Unterschrift (Unterschrift des Erziehungsberechtigten bei 

Minderjährigen) 

 
  
 

Einzugsermächtigung 
    
Name, Vorname Straße 

   
 PLZ Ort 

 
Hiermit ermächtige ich den Nienstedter Reiter e.V. den von mir zu entrichtenden 
Mitgliedsbeitrag bei Fälligkeit von meinem Konto Nr.    
Kreditinstitut    
BLZ   
abzubuchen. 
 
    
Ort, Datum Unterschrift 
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Hinweis für Voltigierkinder und Reitanfänger! 
 
Um einen Versicherungsschutz von Beginn an zu gewährleisten, ist eine Eintrittserklärung in 
jedem Fall auszufüllen und zu unterschreiben, sobald am Unterricht des Vereins 
teilgenommen wird. 
Der Vereinsbeitrag wird dann erst nach vier Wochen ab Eintrittsdatum fällig und von Ihrem 
Konto abgebucht, bzw. muß gezahlt werden, wenn nicht innerhalb dieser Zeit wieder 
schriftlich gekündigt wird. 


